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1 Anlass 

Zentraler Anlass für die Aufstellung eines neuen Plans für die Windenergienutzung im Land-

kreis Hildesheim sind Erfordernisse des Klimaschutzes und der Energiewende sowie die da-

hingehend geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen, die einen beschleunigten Ausbau 

der erneuerbaren Energien, insbesondere für die Windenergie, vorsehen. 

Das Niedersächsische Windenergieflächenbedarfsgesetz (NWindG) gibt dem Landkreis Hil-

desheim ein regionales Teilflächenziel von 1.972 Hektar bzw. 1,63 Prozent der Landkreisflä-

che für die Bereitstellung für die Windenergienutzung vor, welches bis zum 31.12.2032 erreicht 

werden soll. Aufbauend auf dieser Rechtsgrundlage hat der Landkreis das Verfahren für ein 

sachliches Teilprogramm Windenergie (sTP Wind) als selbstständiges Teilprogramm neben 

dem Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) 2016 eröffnet. Der Landkreis hat schon 

vor Verfahrenseröffnung mit den Vorbereitungen für die notwendige Strategische Umweltprü-

fung (SUP) und dem dazugehörigen Umweltbericht gem. § 8 Raumordnungsgesetz (ROG) 

begonnen. Somit werden die Schritte im Prüfverfahren in die Arbeitsschritte der Planaufstel-

lung miteinbezogen. Zu überprüfen sind die voraussichtlich erheblichen Auswirkungen des 

sich in Aufstellung befindenden sTP Wind auf die in § 8 Abs. 1 ROG genannten Schutzgüter 

und deren Wechselwirkungen. Es sind sowohl positive als auch negative Auswirkungen zu 

überprüfen. Das sTP Wind soll textliche und zeichnerische Festlegungen von Gebieten für die 

Windenergienutzung enthalten. 

Vor Durchführung der SUP wird der Untersuchungsrahmen dieser Prüfung einschließlich des 

erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrads des Umweltberichts festgelegt (§ 8 Abs. 1 

S. 2 ROG). Somit ist es erforderlich, sich über die Planinhalte (Prüfgegenstand), die Planungs-

alternativen, die Prüfkriterien und die Daten zu den Prüfkriterien zu verständigen, die in die 

SUP einzubeziehen sind (Balla et al. 2010, S.1). 

Die öffentlichen Stellen, deren umwelt- und gesundheitsbezogener Aufgabenbereich von den 

Umweltauswirkungen des Raumordnungsplans berührt werden kann, sind hierbei zu beteili-

gen (sog. Scoping). Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wis-

sensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad 

des Raumordnungsplans verlangt werden kann. 

Mit dem Entwurf eines Untersuchungsrahmens werden die öffentlichen Stellen über die Ab-

grenzung des Geltungsbereichs, die voraussichtlichen Inhalte des sTP Wind, die für die Um-

weltprüfung vorliegenden Daten sowie über grundlegende Ausführungen zur Methodik der 

Umweltprüfung informiert und werden im Sinne des § 8 Abs. 1 ROG beteiligt. 

2 Geltungsbereich und Inhalt des sachlichen Teilprogramms 

Windenergie 

Die rechtlichen und inhaltlichen Anforderungen an die Regionalplanung sind durch das Nie-

dersächsische Landesraumordnungsprogramm (LROP) sowie das Niedersächsische Raum-

ordnungsgesetz (NROG) festgelegt. Zudem kommen die Vorgaben aus dem 
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Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) und dem Niedersächsisches Windenergieflä-

chenbedarfsgesetz (NWindG) zum Tragen. 

Entsprechend der Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landes-Raumord-

nungsprogramm Niedersachsen (LROP-VO) vom 07.09.2022 haben die Träger der Regional-

planung „darauf hinwirken, dass unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten der 

Anteil erneuerbarer Energien, insbesondere der Windenergie […] raumverträglich ausgebaut 

wird.“ Demnach sind im RROP Vorranggebiete Windenergienutzung festzulegen. Für bereits 

errichtete Einzelanlagen, deren Standorte für Repowering-Maßnahmen nicht raumverträglich 

sind, sollen zusätzlich Vorranggebiete für standortverlagernde Repowering-Maßnahmen fest-

gelegt werden.  

Für das LROP liegt seit dem 25.07.2023 die allgemeine Planungsabsicht zur Fortschreibung 

vor, die auch Änderungen hinsichtlich der Windenergienutzung in Niedersachsen enthalten 

wird. Nach Programmsatz 4.2.1 des LROP Niedersachsen soll die nachhaltige Erzeugung er-

neuerbarer Energien vorrangig unterstützt werden.  

Die Vorranggebiete Windenergienutzung werden sowohl textlich als auch zeichnerisch im 

Maßstab von 1:50.000 abgebildet. Der Geltungsbereich des sTP Wind umfasst den Landkreis 

Hildesheim mit den Gemeinden Alfeld, Algermissen, Bad Salzdetfurth, Bockenem, Diekholzen, 

Elze, Freden, Giesen, Harsum, Hildesheim, Holle, Lamspringe, Samtgemeinde Leinebergland, 

Nordstemmen, Sarstedt, Schellerten, Sibbesse, Söhlde. Das Plangebiet gliedert sich in die in 

dargestellten Gebietskörperschaften (vgl. Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Plangebiet des sachlichen Teilprogramms Windenergie 
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Darüber hinaus sind nach der Novelle der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie EU 2018/2001 

(RED) zukünftig sogenannte Beschleunigungsgebiete für die Nutzung der Windenergie aus-

zuweisen. Nach Art. 15c RED sorgen die Mitgliedstaaten bis zum 21. Februar 2026 dafür, dass 

die zuständigen Behörden einen oder mehrere Pläne verabschieden, mit denen sie Beschleu-

nigungsgebiete für erneuerbare Energie ausweisen. Voraussetzungen für die Ausweisung ei-

nes Beschleunigungsgebietes sind, dass diese 

- voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen auslösen und 

- außerhalb von Schutzgebieten wie Natura-2000-Gebieten ausgewiesen werden. 

Zudem sind nach Art. 15c Abs. 1 Buchst. b für die Beschleunigungsgebiete für erneuerbare 

Energie geeignete Regeln für wirksame Minderungsmaßnahmen festzulegen, die bei der Er-

richtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie, zu ergreifen sind, um mögliche 

negative Umweltauswirkungen zu vermeiden oder, falls dies nicht möglich ist, gegebenenfalls 

erheblich zu verringern. 

Neben der Ausweisung von Vorranggebieten ist daher im Rahmen der Neuaufstellung des 

sTP Wind zu prüfen, welche Anforderungen des Artikels 15c Abs. 1 Buchst. a RED für die 

Ausweisung von Beschleunigungsgebiete für die Windenergienutzung erfüllt sind, sobald na-

tional entsprechende Regelungen zur Umsetzung des Artikels gelten. 

Ob die Anforderungen an die Ausweisung eines Beschleunigungsgebiets für die Windenergie-

nutzung erfüllt sind, wird im Umweltbericht geprüft und dokumentiert. Zudem werden wirksame 

Minderungsmaßnahmen benannt. 

3 Verfahrensstand 

Durch die Anforderungen des WindBG sowie NWindG wurde die Notwendigkeit zur Neuauf-

stellung des sTP Wind ausgelöst. Der Beschluss zur Aufstellung und somit zum Verfahren-

sauftakt erfolgte am 17.06.2024 durch den Kreisausschuss. Die Festlegung von Gebieten für 

die Windenergienutzung wird vom RROP des Landkreises Hildesheim abgetrennt und im sTP 

Wind vorgenommen.  

Die allgemeinen Planungsabsichten zum sTP Wind wurden am 17.07.2024 im Amtsblatt öf-

fentlich bekannt gemacht. Dabei werden die öffentlichen Stellen aufgefordert, „Aufschluss über 

diejenigen von ihnen beabsichtigten oder bereits eingeleiteten Planungen und Maßnahmen 

sowie über deren zeitliche Abwicklung zu geben, die für die Planaufstellung bedeutsam sein 

können“ und „ihnen vorliegende Informationen, die für die Ermittlung und Bewertung des Ab-

wägungsmaterials zweckdienlich sind“, bereitzustellen (vgl. § 9 Abs. 1 ROG). 

Der hier erarbeitete vorläufige Untersuchungsrahmen für die Durchführung der SUP wird von 

den öffentlichen Stellen, deren umwelt- und gesundheitsbezogener Aufgabenbereich von den 

Umweltauswirkungen des RROP berührt werden kann, konsultiert. 
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4 Rechtsgrundlagen und Ziele der Umweltprüfung 

Für die Erarbeitung des sTP Wind wird eine Umweltprüfung durchgeführt. Darin sind die vo-

raussichtlichen erheblichen Auswirkungen der Festlegung des sTP Wind auf die Schutzgüter 

nach § 8 Abs. 1 ROG zu ermitteln und in einem Umweltbericht frühzeitig zu beschreiben und 

zu bewerten. 

Folgende Schutzgüter sind zu betrachten: 

- Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit,  

- Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt (inkl. Natura 2000 und europäischer Artenschutz), 

- Fläche, Boden,  

- Wasser,  

- Luft, Klima,  

- Landschaft, 

- Kultur- und sonstige Sachgüter sowie 

- Wechselwirkungen zwischen vorgenannten Schutzgütern. 

Die Umweltprüfung hat zum Ziel, im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 

ein hohes Umweltschutzniveau sicherzustellen und dazu beizutragen, dass Umwelterwägun-

gen bei der Ausarbeitung und dem Inkrafttreten des sTP Wind einbezogen werden. Ein we-

sentlicher Baustein der Umweltprüfung ist der zu erstellende Umweltbericht, dessen erforder-

liche Inhalte sich aus § 8 Abs. 1 ROG in Verbindung mit der Anlage 1 des ROG ergeben. Es 

ist vorgesehen, den Umweltbericht anhand der dargestellten Gliederung (vgl. Abbildung 2) zu 

erarbeiten.  
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5 Methodik und für das sachliche Teilprogramm Windenergie 

relevante Ziele des Umweltschutzes und Kriterien für die 

Umweltprüfung  

5.1 Grundkonzept der Methodik 

Aufgabe der SUP ist es, das Ausmaß der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen 

der Festlegungen des sTP Wind und Möglichkeiten für Alternativen entsprechend der Konkre-

tisierungsebene zu prognostizieren und anhand fachgesetzlicher Maßstäbe zu bewerten. Die 

Prognose und Bewertung der Umweltauswirkungen der einzelnen Planfestlegungen kann also 

nicht detaillierter sein als die Planfestlegungen selbst. Dabei wirken sich die Festlegungen des 

RROP in unterschiedlichem Maße auf die Belange des Umwelt- und Naturschutzes aus. Um 

im Zuge einer SUP eine Umweltfolgenabschätzung und -bewertung durchführen zu können, 

ist grundsätzlich eine räumlich differenzierte Bewertung der mit der Realisierung der einzelnen 

Inhalte des RROP verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt sowie der damit verbundenen 

Konfliktrisiken1 mit den Belangen des Natur- und Umweltschutzes erforderlich.  

Generell bildet eine sach- und ebenengerechte Abbildung (Modellierung) des Zusammen-

hangs von „Ursache-Wirkung-Betroffener-Auswirkungen“ die Grundlage der Bewertung der 

Umweltauswirkungen bzw. Konfliktrisiken: Von der Planfestlegung (Ursache), die mit spezifi-

schen umweltrelevanten Wirkfaktoren und Wirkintensitäten verbunden ist, gehen bestimmte 

umweltrelevante Wirkungen aus. Werden die Planinhalte an einem konkreten Standort reali-

siert, treffen die damit verbundenen Wirkungen auf den umgebenden Raum mit seinen spezi-

fischen Ausprägungen der Schutzgüter nach § 8 Abs. 1 ROG (Betroffener). Dieses führt im 

betroffenen Raum zu raum- und umweltbezogenen Auswirkungen im Sinne von Veränderun-

gen der ursprünglichen Zustände der Schutzgüter. Wenn diese Veränderungen – gemessen 

an den Zielzuständen der Schutzgüter – nachteilig sind, resultieren hieraus Konflikte mit den 

vorliegenden umwelt- und naturschutzfachlich bedeutenden Umweltbelangen. In der SUP und 

dem zugrunde liegenden Umweltbericht kommt der Prognose und Bewertung der nachteiligen 

Umweltauswirkungen und der damit verbundenen Konflikte gewöhnlich besonderes Gewicht 

zu2, wenngleich immer auch die positiven Umweltauswirkungen mit betrachtet werden sollen. 

Das Ausmaß der nachteiligen Umweltauswirkungen (Veränderungen des Ausgangszustan-

des) ist einerseits abhängig von der Art und Intensität der mit der Planfestlegung (Ursachen-

seite) verbundenen Wirkungen und andererseits von der Empfindlichkeit der im betroffenen 

Raum vorliegenden Schutzgüter gegenüber diesen Wirkungen. Die Intensität der aus diesen 

Auswirkungen bzw. Veränderungen resultierenden Konflikte ist wiederum abhängig von dem 

in fachgesetzlichen Zielen und Maßstäben definierten „Sollzustand“ der Schutzgüter und des-

sen Gewicht bzw. Bedeutung. 

                                                

1 Je nach Konkretisierungsgrad des RROP ist der Blick in die Zukunft – die Prognose – zwangsläufig mit mehr oder weniger 
großen Unsicherheiten verbunden, weshalb letztlich nur das zu erwartende Konfliktrisiko abgeschätzt werden kann. 

2 So werden für den Umweltbericht explizit Angaben zu geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen sowie zu in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten (Alternativen) 
gefordert (Anlage 1 zum ROG). 
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Wesentliche Voraussetzung für die Abschätzung des mit einem Plan verbundenen Konfliktri-

sikos sind demnach Kenntnisse über die Art und Intensität der Wirkungen der jeweiligen Fest-

legung (Wirkprofil). Bei Planfestlegungen mit konkretem Raumbezug sind zudem der Grad der 

gegenüber diesen Wirkungen bestehenden spezifischen Empfindlichkeiten als auch die Be-

deutung der im jeweiligen Geltungsbereich der Festlegungen ausgeprägten Umweltbelange 

für eine räumlich differenzierte Bewertung des Konfliktrisikos zu ermitteln.  

Für jede Planfestlegung wird ein Steckbrief erstellt, um die potenziell davon ausgehenden um-

weltrelevanten Wirkungen und die Betroffenheit der einzelnen Schutzgüter darzustellen.  

Die Ausprägung der Schutzgüter im Betroffenenwirkraum der einzelnen Planfestlegungen er-

folgt auf der Grundlage verfügbarer Geodaten. Auf Ebene des sTP Wind ist es vorgesehen im 

Hinblick auf die artenschutzrechtlichen Belange (windenergiesensible Vögel) auf Daten zu-

rückzugreifen, die direkt vor Ort erhoben werden. Weitere Daten werden nicht vor Ort erhoben. 

Das wäre aufgrund des großen Aufwands, der durch den großräumigen Untersuchungsraum 

bedingt ist, nicht nur unverhältnismäßig, sondern auch nicht praktikabel.  

Für räumlich differenzierte Bewertungen wird grundsätzlich auf regionsweit verfügbare Da-

tensätze zurückgegriffen, durch welche die relevanten Raumeigenschaften und die Ausprä-

gung der Schutzgüter so genau wie mit vertretbarem Aufwand möglich abgebildet werden kön-

nen. Zu diesen Datensätzen zählen unter anderem Landnutzungskartierungen, Schutzge-

bietskategorien und weitere Flächenkategorien mit Aussagen zur Umsetzung der Ziele des 

Umwelt- und Naturschutzes.  

Die als Geodaten verfügbaren Flächenkategorien dienen also als Indikatoren der auf der rea-

len Fläche vorliegenden Raum- und Umwelteigenschaften. Zieht man die mit den Planfestle-

gungen verbundenen Wirkungen und die durch sie betroffenen Schutzgüter in Betracht, kön-

nen solche Flächenkategorien zum einen als Indikator für die spezifische Empfindlichkeit der 

abgebildeten Raumeigenschaften genutzt werden; zum anderen geben die Flächenkategorien 

Auskunft über die Schutzwürdigkeit bzw. Wertigkeit (Bedeutung) der durch sie belegten Flä-

chen. 

Bezogen auf Vorranggebiete Windenergienutzung, die einen konkreten Raumbezug aufwei-

sen, kann so anhand der als Kriterien fungierenden Flächenkategorien eine raumbezogene 

Bewertung des Konfliktrisikos vorgenommen werden, ohne die realen Eigenschaften vor Ort 

erfassen3 zu müssen. 

Das sTP Wind nimmt Festlegungen vor, die einen räumlichen Bezug aufweisen. Für derartige 

Planfestlegungen lassen sich Umweltauswirkungen raumbezogen prognostizieren, wenn 

diese auf abgrenzbare räumliche Geltungsbereiche bezogen sind, für die Geodaten verfügbar 

sind. Wenn im Hinblick auf diese Festlegungen darüber hinaus festgestellt wurde, dass die 

Ergebnisse der überschlägigen Wirkungsabschätzung grundsätzlich mit nachteiligen Umwelt-

auswirkungen auf einzelne Schutzgüter verbunden sein können, werden die spezifischen Aus-

prägungen dieser Wirkbereiche in einer generalisierten Form in die Prognose und Bewertung 

                                                

3 Ausgenommen sind die Daten der geplanten Erfassungen vorkommender kollisionsgefährdeter Brutvogelarten und ggf. weite-
rer windenergiesensibler Vogelarten mit besonderer Bedeutung für Niedersachsen.  
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der Umweltauswirkungen einbezogen. Dazu wird ermittelt, inwieweit sich die Ausprägungen 

der Schutzgüter innerhalb dieser Wirkräume grundsätzlich von den durchschnittlichen Ausprä-

gungen unterscheiden und welche spezifische Empfindlichkeit und Wertigkeit ggf. daraus re-

sultiert. 

Als Bewertungsmaßstab für die Abschätzung der Betroffenheit der Schutzgüter und deren 

mögliche Veränderungen (Auswirkungen bzw. Konfliktrisiken) dienen die einschlägigen Um-

weltziele aus nationalen und internationalen Vorgaben mit Bezug zu den Schutzgütern. 

5.2 Ziele des Umweltschutzes 

Gemäß Anlage 1 Nr. 1b zu § 8 Abs. 1 ROG sind im Umweltbericht die festgelegten Ziele des 

Umweltschutzes darzustellen, die für das sTP Wind von Bedeutung sind.  

Unter den für das Raumordnungsprogramm geltenden Zielen sind diejenigen Ziele zu verste-

hen, die „im Rahmen der planerischen Entscheidung auf Grund von Rechtsvorschriften zu 

beachten oder zu berücksichtigen sind oder deren Anwendung aufgrund der politischen Be-

schlüsse der jeweiligen Ebene erwartet werden kann“ (Balla et al. 2010, S. 6).  

Die für das sTP Wind relevanten Ziele des Umweltschutzes werden in der folgenden Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefun-

den werden. dargestellt. Dazu wurden diejenigen Ziele des Umweltschutzes ausgewählt, die 

für das sTP Wind von Relevanz sind. Darunter fallen grundsätzlich solche Ziele des Umwelt-

schutzes, die sich auf die Schutzgüter der Umweltprüfung und die voraussichtlich erheblichen 

Umweltauswirkungen beziehen; gleichzeitig müssen sie einen dem sachlichen Teilprogramm 

entsprechenden räumlichen Bezug und Abstraktionsgrad besitzen. 

Der Maßstabsebene des sachlichen Teilprogramms entsprechend werden zentrale oder über-

geordnete Ziele pro Schutzgut dargestellt (vgl. Tabelle 1). Eine darüberhinausgehende Dar-

stellung einer Vielzahl an Unter- bzw. Teilzielen wird weitestgehend unter einer übergeordne-

ten Zielsetzung zusammengefasst. 

Tabelle 1: Zusammenfassende Darstellung der geltenden Ziele des Umweltschutzes 

Schutzgut Ziele des Umweltschutzes 

Mensch, ein-

schließlich 

der menschli-

chen Gesund-

heit 

• Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Immissio-

nen und Lärm (§ 2 ROG, § 1 BImSchG, §1 NLärmSchG, und, Kap. 3.4 LaPro 

Niedersachsen 2021) 

• Vorbeugung der Entstehung von Hochwasserschäden und Schutz von Über-

schwemmungsgebieten (§§ 72-78 WHG, Art. 1 Hochwasserrisikomanage-

mentrichtlinie 2007/60/EG, § 1 BNatSchG, § 2 ROG, § 50 NWG, Kap. 3.2.4 

LROP 2017) 

• Dauerhafte Sicherung des Erholungswertes von Natur und Landschaft unter 

Vermeidung von Beeinträchtigungen (§ 2 ROG, § 1 BNatSchG, § 1 BWaldG 

und § 1 NWaldLG, § 1 NNatSchG, Kap. 3.5 LaPro Niedersachsen) 

• Entwicklung eines Freiraumverbundes unter Einbeziehung der Freiräume mit 

hochwertigen Schutz-, Nutz- und sozialen Funktionen (Kap 3.1 LROP 2017) 

• Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung (§§ 50 - 52 WHG) 
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Tiere, Pflan-
zen, biologi-
sche Vielfalt 
(inkl. Natura 
2000 und Ar-
tenschutz) 

• Schutz wild lebender Tiere, Pflanzen, ihrer Lebensstätten und Lebensräume, 

der biologischen Vielfalt (FFH-Richtlinie 92/43/EWG, Vogelschutzrichtlinie 

2009/147/EWG, Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt, §§ 1, 23, 30, 32, 

33, 44 BNatSchG, § 2 ROG; §1 NNatSchG, § 1 BWaldG und §1 NWaldLG, 

Kap 3.1.2 und 3.1.3 LROP 2017, Kap 3.1 LaPro Niedersachsen 2021) 

• Sicherung sämtlicher Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als 

Lebensraum für Tiere und Pflanzen (§ 6 WHG, § 1 BNatSchG, § 2 ROG, §60 

und §91 NWG)  

• Schaffung eines Biotopverbundsystems (§ 21 BNatSchG, Kap 4.3 LaPro Nie-

dersachsen 2021) 

• Erhalt und Sicherung der natürlichen Bodenfunktionen sowie der Funktion als 

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte, Schutz vor nachteiligen Einwirkungen 

und soweit erforderlich Wiederherstellung (§ 1 BBodSchG) 

Boden, Flä-
che 

• Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (§1a BauGB; § 1 BNatSchG, §1 

NNatSchG) 

• Erhalt und Sicherung der natürlichen Bodenfunktionen sowie der Funktion als 

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte, Schutz vor nachteiligen Einwirkungen 

und soweit erforderlich Wiederherstellung (§ 2 ROG, § 1 BBodSchG, § 1 

BNatSchG, § 1 BWaldG und §1 NWaldLG, §1 NNatSchG, Kap. 3.1.1 LROP 

2017, Kapitel 3.2 LaPro Niedersachsen 2021) 

Wasser • Schutz der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebens-

grundlage für den Menschen, Erhalt und Wiederherstellung ihrer Funktionen 

bei Beeinträchtigungen (§ 1 und 6 WHG, §§ 27-31 und 47 WHG, §§ 82 und 83 

WHG, Bewirtschaftungsplan FGG Elbe, § 1 BNatSchG, § 2 ROG, §1 

NNatSchG, § 1 BWaldG und §1 NWaldLG, Kap 3.3 LaPro Niedersachsen 

2021, §1 SchuVO Niedersachsen) 

• Vorbeugung der Entstehung von Hochwasserschäden und Schutz von Über-

schwemmungsgebieten (§§ 72-78 WHG, Art. 1 Hochwasserrisikomanage-

mentrichtlinie 2007/60/EG, § 1 BNatSchG, § 2 ROG, §2 NDG (Niedersächsi-

sches Deichgesetz), Kap. 3.2.4 LROP 2017, §10 NKLIMAG) 

• Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung (§§ 50, 51, 52 WHG) 

Klima, Luft •   Vermeidung von Beeinträchtigungen sowie Verbesserungen des Klimas, ins-

besondere Reinhaltung der Luft (§ 2 ROG, § 1 BNatSchG, § 1 BWaldG und 

§1 NWaldLG, §1 NNatSchG, Kap 3.4 LaPro Niedersachsen 2021, §1 NKLI-

MAG) 

Landschaft • Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft sowie des Er-

holungswertes (§ 1 BNatSchG, § 2 ROG, §1 NNatSchG, Kap. 3.2.3 LROP 

2017, Kap 3.5.4 LaPro Niedersachsen 2021) 

• Bewahrung von Naturlandschaften und bedeutsamen Kulturlandschaftsberei-

chen – auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, 

Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen (§ 1 BNatSchG, § 2 ROG, 

Kap. 3.1.2 LROP 2017, §1 NNatSchG) 

• Schutz, Pflege und Entwicklung und soweit erforderlich mögliche und ange-

messene Wiederherstellung von Natur und Landschaft (§ 2 ROG, §§ 1, 2 

BNatSchG, § 1 BWaldG und §1 NWaldLG) 
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• Zerschneidung und Verbrauch von Landschaft ist so gering wie möglich zu 

halten (§ 1 BNatSchG, § 1 BWaldG und §1 NWaldLG, Kap. 3.1.1 LROP 2017, 

§1 NNatSchG) 

Kultur- und 
sonstige 
Sachgüter 

• Schutz der Baudenkmale, technischen Denkmale, Gartendenkmale, Denk-

male mit Gebietscharakter bzw. Denkmalbereiche, Bodendenkmale, Gra-

bungsschutzgebiete sowie sonstige Kulturdenkmale, Schutz von Welterbestät-

ten sowie Berücksichtigung des Umgebungsschutzes von Denkmalen (§ 1 

BNatSchG, § 2 ROG, § 1, 2 DSchG ND) 

• Schutz und Wahrung von Kulturlandschaften und Teilen der Kulturlandschaft 

vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen (§ 2 ROG, 

§ 1 BNatSchG, Kap. 3.1.2 LROP 2017, §1 NNatSchG) 

• Vorbeugung der Entstehung von Hochwasserschäden und Schutz von Über-

schwemmungsgebieten (§§ 72-78 WHG, Art. 1 Hochwasserrisikomanage-

mentrichtlinie 2007/60/EG, § 1 BNatSchG, § 2 ROG, §2 Niedersächsisches 

Deichgesetz NDG, Kap. 3.2.4 LROP 2017, §10 NKLIMAG) 

5.3 Kriterien für die Prüfung der Umweltauswirkungen 

Ausgehend von den gelisteten Zielen des Umweltschutzes, lassen sich Prüfkriterien ableiten, 

die eine Beschreibung des Umweltzustands bzw. eine Prognose der Trendentwicklung im Null-

Fall sowie eine Beurteilung der Umweltauswirkungen entsprechend der Planungsebene er-

möglichen. Die Auswahl der Kriterien erfolgt unter Berücksichtigung der für das Gebiet des 

sTP Wind zur Verfügung stehenden Datengrundlagen. Sie umfassen im Wesentlichen Ge-

biets- bzw. Flächenkategorien, die als Geodaten verfügbar sind. Dabei sollen ausschließlich 

Datengrundlagen bzw. Flächenkategorien herangezogen werden, die für das Plangebiet in 

vergleichbarer bzw. flächendeckender Form zur Verfügung stehen. 

Tabelle 2 listet die Prüfkriterien schutzgutbezogen auf, anhand derer vertiefende Prüfungen 

der Umweltauswirkungen von Vorranggebieten Windenergienutzung vorgenommen werden 

sollen. Dabei ist zu erwähnen, dass sich einzelne Prüfkriterien nicht eindeutig einem Schutzgut 

zuordnen lassen. So bildet z.B. das Kriterium „Landschaftsschutzgebiete“ fast alle Schutzgüter 

der Umweltprüfung ab. Die Prüfkriterien werden nur unter einem Schutzgut gelistet. Welche 

Flächenkategorien mehrere Schutzgüter abbilden, zeigen Spalte 3 bis 9 der Tabelle. Nach 

aktuellem Stand werden die in der Tabelle enthalten Daten- und Informationsgrundlagen ver-

wendet. 
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Tabelle 2: Schutzgutbezogene Liste der Prüfkriterien für die SUP 

Prüfkriterium Datenquelle und Aktualität 
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Menschen, menschliche Gesundheit         

Siedlungen im Innenbereich mit Wohn- und Ge-

sundheitsfunktion (§§ 30 und 34 BauGB) 

Landesamt für Geoinformation und Lan-
desvermessung Niedersachsen 

Digitales Landschaftsmodell (Basis-DLM) 

im Amtlichen Topographisch-Kartographi-

schen Informationssystem (ATKIS)  

x       

Siedlungen im Außenbereich - Einzelhäusern 

und Splittersiedlungen, Forschungs-, Kultur-, 

Verwaltungs-, Bildungs- und Sozialeinrichtun-

gen sowie Bereiche mit Erholungsfunktion (§ 35 

BauGB) 

Landesamt für Geoinformation und Lan-
desvermessung Niedersachsen 

Digitales Landschaftsmodell (Basis-DLM) 

im Amtlichen Topographisch-Kartographi-

schen Informationssystem (ATKIS)  

x       

Siedlungen - Industrie- und Gewerbegebiete Landesamt für Geoinformation und Lan-
desvermessung Niedersachsen 

Digitales Landschaftsmodell (Basis-DLM) 

im Amtlichen Topographisch-Kartographi-

schen Informationssystem (ATKIS)  

x       

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt (inkl. 

Natura 2000 und Artenschutz) 

        

Natur- und Landschaftsschutz, Wald         

Naturschutzgebiete Landkreis (2021) 

Stadt Hildesheim (2020) 
 x x x x x  
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Prüfkriterium Datenquelle und Aktualität 
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Geplante Naturschutzgebiete Beim Landkreis anzufragen  x x x x x  

Naturdenkmäler (§ 28 BNatSchG) Landkreis (Aktualität zu ergänzen)  x      

Natura 2000 - Flora-Fauna-Habitat-Gebiete 

(FFH-Gebiete) 

Umweltkarten Niedersachsen - Thema Na-

tur (2017) 
 x x x x x  

Natura 2000 - Europäische Vogelschutzgebiete 

(VSG/ SPA) 

Umweltkarten Niedersachsen - Thema Na-

tur (2018) 
 x      

Abstand zu Natura-2000-Gebieten Eigene Berechnungen, abhängig von den 

Erhaltungszielen und deren spezifischer 

Empfindlichkeit gegenüber der Vorrangge-

biete für Windenergieanlagen 

 x      

Important Bird Area (IBA) der Kategorien A1-3, 

A4 iv), B1 iv), B2, C1 und 2, C5 und 6, außer-

halb von SPA 

Naturschutzbund Deutschland (2005) 

 x      

Faunistisch wertvolle Bereiche Landkreis (2016)  x      

Landschaftsschutzgebiete Landkreis (2021) 

Stadt Hildesheim (2016) 
x x x x x x  

Einstweilig gesicherte Landschaftsschutzge-

biete 

Beim Landkreis anzufragen 
x x x x x x  

Geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 

BNatSchG 

Landkreis (Aktualität zu ergänzen) 
x x    x  
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Prüfkriterium Datenquelle und Aktualität 
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Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 

BNatSchG) 

Landkreis (2022) 
 x      

Biotopverbund (ohne Natura 2000) Ministerium für Umwelt, Energie und Kli-

maschutz  

LROP (2022) 

 x      

Kompensationsflächen Landkreis (Aktualität zu ergänzen)  x x x x x  

Waldsaum (100 m) bei Flächen > 3 ha Landesamt für Geoinformation und Lan-
desvermessung Niedersachsen 

Digitales Landschaftsmodell (Basis-DLM) 

im Amtlichen Topographisch-Kartographi-

schen Informationssystem (ATKIS) 

 x      

Flächen zur Natürlichen Waldentwicklung 

(NWE10) 

Ministerium für Umwelt, Energie und Kli-
maschutz (2022) 

 x   x x  

Waldschutzgebiete Ministerium für Umwelt, Energie und Kli-
maschutz (2022) 

 x   x x  

Vorranggebiete Wald Ministerium für Umwelt, Energie und Kli-

maschutz  

LROP (2022) 

 x   x x  

Vorbehaltsgebiete Wald Landkreis  

RROP (2016) 
 x   x x  

Wald (ohne besonders ausgewiesene Funktio-

nen) 

Landesamt für Geoinformation und Lan-
desvermessung Niedersachsen  x   x x  
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Prüfkriterium Datenquelle und Aktualität 
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Digitales Landschaftsmodell (Basis-DLM) 

im Amtlichen Topographisch-Kartographi-

schen Informationssystem (ATKIS) 

Artenschutz         

Nahbereiche kollisionsgefährdeten Brutvogelar-

ten (§ 45b BNatSchG, Anlage 1 Abschnitt 1) 

Brutvogelkartierung (2024) 
 x      

Zentrale Prüfbereiche kollisionsgefährdeten 

Brutvogelarten (§ 45b BNatSchG, Anlage 1 Ab-

schnitt 1) 

Brutvogelkartierung (2024) 

 x      

Erweiterte Prüfbereiche kollisionsgefährdeter 

Brutvogelarten (§ 45b BNatSchG, Anlage 1 Ab-

schnitt 1) 

Brutvogelkartierung (2024) 

 x      

Brutvogelgebiete (avifaunistisch wertvolle Ge-

biete von internationaler, nationaler und landes-

weiter Bedeutung in Niedersachsen auf Grund-

lage des niedersächsischen Vogelarten-Erfas-

sungsprogramms) 

Umweltkarten Niedersachsen - Thema Na-

tur (2010, ergänzt 2013) 

 x      

Gastvogelgebiete (avifaunistisch wertvolle Ge-

biete von internationaler, nationaler und landes-

weiter Bedeutung in Niedersachsen auf Grund-

lage des niedersächsischen Vogelarten-Erfas-

sungsprogramms) 

Umweltkarten Niedersachsen - Thema Na-
tur (2010) 

 x      
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Prüfkriterium Datenquelle und Aktualität 
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Boden, Fläche         

Seltene Böden Landkreis (Aktualität zu ergänzen)   x     

Moorböden Landkreis (2014)  x x x x   

Wasser         

Wasserschutzgebiete Umweltkarten Niedersachsen - Thema 

Hydrologie (2021) 
x   x    

Trinkwassergewinnungsgebiete Umweltkarten Niedersachsen - Thema 
Hydrologie 

(2021) 

x   x    

Geplante Wasserschutzgebiete und Trinkwas-

sergewinnungsgebiete 

Beim Landkreis anzufragen 
x   x    

Binnenseen Landesamt für Geoinformation und Lan-
desvermessung Niedersachsen 

Digitales Landschaftsmodell (Basis-DLM) 

im Amtlichen Topographisch-Kartographi-

schen Informationssystem (ATKIS) 

x   x  x  

Fließgewässer I., II. und III. Ordnung Landesamt für Geoinformation und Lan-
desvermessung Niedersachsen 

Digitales Landschaftsmodell (Basis-DLM) 

im Amtlichen Topographisch-Kartographi-

schen Informationssystem (ATKIS) 

x   x  x  
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Prüfkriterium Datenquelle und Aktualität 
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Überschwemmungsgebiete Umweltkarten Niedersachsen - Thema 

Hochwasserschutz (2021) 
x   x    

Vorranggebiete Hochwasserschutz Landkreis 

RROP (2016) 
x   x    

Vorranggebiete Trinkwassergewinnung Landkreis 

RROP (2016) 
x   x    

Klima, Luft         

Die Schutzgüter werden über die in der Spalte 

Klima, Luft angekreuzten Kriterien abgebildet 

        

Landschaft         

Historische Kulturlandschaft Niedersächsischer Landesbetrieb für Was-

serwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 

(NLWKN 2019) 

     x x 

Besonders schutzwürdige Bereiche des Land-

schaftsbildes 

Beim Landkreis anzufragen 
     x  

Kultur- und Sachgüter         

Baudenkmale (inkl. UNESCO Welterbe) Beim Landkreis anzufragen       x 

Bodendenkmale Beim Landkreis anzufragen       x 

Vorranggebiete kulturelles Sachgut  Ministerium für Umwelt, Energie und Kli-

maschutz  

LROP (2022) 

      x 
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Prüfkriterium Datenquelle und Aktualität 
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Die oben dargestellten Prüfkriterien weisen unterschiedliche Empfindlichkeiten und somit Be-

troffenheiten gegenüber der Planfestlegung auf. Entsprechend finden sie in unterschiedlichem 

Maße Berücksichtigung bei der Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen. 

Landschaftsrahmenpläne sind gemäß § 9 Abs. 5 BNatSchG in Planungen zu berücksichtigen 

und insbesondere für die Beurteilung der Umweltverträglichkeit heranzuziehen. Der Land-

schaftsrahmenplan des Kreises Hildesheim stammt aus dem Jahr 1993. Er liegt nicht in Form 

von Geodaten vor, so dass die Anwendbarkeit der Pläne in der Umweltprüfung deutlich er-

schwert wird und daher nur im Rahmen der Bestandsbeschreibungen Berücksichtigung findet. 

5.4 Vorgehensweise zur Beschreibung und Bewertung der Umweltaus-

wirkungen 

Die hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen zu bewertende Planfestlegung wird einer dreistufi-

gen Prüfung unterzogen, die grundsätzlich aus den folgenden Elementen besteht: 

- Beurteilung der Umweltrelevanz der einzelnen Festlegung, 

- Abschätzung der Auswirkungen auf die Schutzgüter sowie 

- raumbezogene Prognose und Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen. 

Umweltprüfung Stufe 1: Beurteilung der Umweltrelevanz der Festlegung 

In der 1. Stufe wird die Umweltrelevanz der Festlegung beurteilt. Hierfür werden die umwelt-

relevanten Implikationen der Festlegung untersucht und eine weitergehende Erläuterung bzw. 

Interpretation der mit der Festlegung verbundenen materiellen Gehalte gegeben, die mit spe-

zifischen Umweltwirkungen verbunden sein könnten. Dabei wird die Festlegung in ihre einzel-

nen umweltrelevanten Vorgaben zu Maßnahmen oder Nutzungen zerlegt. 

Des Weiteren erfolgt in der 1. Stufe die Ableitung umweltrelevanter Wirkungen der mit der 

Festlegung verbundenen Vorhaben, Maßnahmen oder Nutzungen. Deren Wirkungen können 

negativ () und/oder positiv () sein. Sind mit der Festlegung keine umweltrelevanten Wir-

kungen verbunden, wird das als neutral gekennzeichnet (). 

Abschließend wird auf den Raumbezug der Festlegung und der Umweltauswirkungen sowie 

deren Eintrittswahrscheinlichkeit eingegangen. Damit verbunden wird die Möglichkeit erörtert, 

ob der umweltbezogene Wirkraum spezifiziert werden kann. Das ist die Voraussetzung dafür, 

dass eine raumbezogene Umweltfolgenabschätzung und -bewertung möglich ist. Bei dieser 

werden die im Wirkraum vorliegenden spezifischen Ausprägungen der Schutzgüter zumindest 

pauschalisiert in die Umweltfolgenabschätzung und -bewertung einbezogen. 

Dementsprechend endet die 1. Stufe der Umweltprüfung mit der Beurteilung, ob Umweltaus-

wirkungen möglich sind (ja/nein) und ob die jeweilige Planfestlegung einen konkreten Raum-

bezug aufweist (ja/nein). Das Vorliegen eines konkreten Raumbezuges wird jedoch nur dann 

bejaht, wenn der spezifische Raum über Geodaten abgegrenzt werden kann und diese Daten 

in einem geographischen Informationssystem verfügbar sind. 
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Umweltprüfung Stufe 2: Abschätzung der Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Bei der 2. Stufe der Umweltprüfung erfolgt die Abschätzung der Auswirkungen auf die Schutz-

güter und damit verbunden die Feststellung, welche Schutzgüter betroffen sind. Lassen sich 

die mit dem Ziel verbundenen Vorhaben, Maßnahmen und Nutzungen sowie deren Umset-

zung eindeutig konkretisieren und dementsprechend konkrete Wirkungen bestimmen, die mit 

den Maßnahmen voraussichtlich verbunden sind, kann die mögliche Betroffenheit der einzel-

nen Schutzgüter differenziert bestimmt werden. Ist ein Schutzgut gegenüber den Wirkungen 

empfindlich, kann das je nach Wirkfaktor positive Auswirkungen () oder negative Auswirkun-

gen () nach sich ziehen. Sind positive oder negative Auswirkungen zu erwarten, werden 

diese deskriptiv erläuternd dargestellt. 

Sofern ein Schutzgut gegenüber den Wirkungen der mit der Festlegung verbundenen Vorha-

ben, Maßnahmen oder Nutzungen unempfindlich ist und somit kein Wirkzusammenhang be-

steht, wird dies ebenfalls kenntlich gemacht (). 

Referenzmaßstab der Bewertung wird in der Regel nicht der aktuelle Zustand der Schutzgüter 

sein, sondern ein zu prognostizierender Zustand bei Nichtdurchführung des sTP Wind. Bei der 

Abschätzung der Auswirkungen kann also auch das Verhindern oder Erschweren einer (plan-

externen) Wirkung, die eine für das jeweilige Schutzgut wahrscheinlich negative Entwicklung 

bewirken würde, zu einer positiven Bewertung der Auswirkung führen. 

Die 2. Stufe der Umweltprüfung endet mit der Beurteilung, ob eine vertiefende raumbezogene 

Umweltfolgenabschätzung erforderlich und – mit Blick auf den Raumbezug und die erforderli-

chen Geodaten – möglich ist (ja/nein). Dieses ist zu bejahen, wenn die Planfestlegung einen 

konkreten räumlichen Geltungsbereich und somit Raumbezug aufweist und die entsprechen-

den Geodaten verfügbar sind (s. Ergebnis Stufe 1) und mindestens im Hinblick auf ein Schutz-

gut negative Umweltauswirkungen impliziert. Trifft dies zu, wird die Stufe 3 der Umweltprüfung 

durchgeführt, die eine detaillierte Analyse beinhaltet. 

Umweltprüfung Stufe 3: Detaillierte Analyse der möglichen nachteiligen Umweltauswir-

kungen unter Berücksichtigung des Raumbezugs 

In der Umweltprüfung Stufe 3 wird zunächst der Wirkraum abgegrenzt und dann mithilfe einer 

Geodatenanalyse die spezifische Ausprägung der Schutzgüter in den von der/den Wirkung/en 

betroffenen Räumen ermittelt. Basierend auf den mit der Festlegung verbundenen Umweltwir-

kungen und den festgestellten raumkonkreten Ausprägungen der Schutzgüter (Empfindlich-

keit, Bedeutung) erfolgt dann die schutzgutbezogene Prognose und Bewertung der zu erwar-

tenden nachteiligen Umweltauswirkungen. 

6 Geplante textliche und zeichnerische Festlegungen 

Die vom Planungsträger vorgeschlagenen Flächenfestlegungen von Vorranggebieten Wind-

energienutzung werden in der SUP hinsichtlich potenzieller erheblicher Beeinträchtigungen 

der Schutzgüter nach § 8 Abs. 1 ROG untersucht. Nachfolgend werden die als Ziele (Z) for-

mulierten Festlegungen zur Windenergienutzung dargestellt (Tabelle 3). Es werden die daraus 
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möglicherweise resultierenden umweltrelevanten Vorhaben, sowie die damit verbundenen po-

tenziellen Wirkungen beschrieben.  

 

Tabelle 3: Steckbrief Vorranggebiete Windenergienutzung 

Vorranggebiet Windenergienutzung 

Z – 1In der zeichnerischen Darstellung sind für die Nutzung der Windenergie geeignete raumbedeutsame Stand-
orte als „Vorranggebiete Windenergienutzung“ festgelegt 2Maßnahmen oder Nutzungen, die dem Bau und Betrieb 
von raumbedeutsamen Windenergieanlagen in „Vorranggebieten Windenergienutzung“ entgegenstehen, sind 
nicht zulässig 

Umweltprüfung Stufe 1:  
Beurteilung der Umweltrelevanz der Festlegung 

Umweltrelevante Implikationen der Festlegung 

Durch die Flächenfestlegung soll erreicht werden, dass bestimmte Ge-
biete vorrangig für die Errichtung von Windenergieanlagen genutzt wer-
den.  

Die Festlegung von Vorranggebieten Windenergienutzung erfolgt unter 
Berücksichtigung des WindBG sowie NWindG. Demnach ist ein Anteil von 
mindestens 1,63 Prozent des Planungsraums (Regionales Teilflächenziel) 
für die Windenergienutzung auszuweisen. 

Um negative Auswirkungen auf den Menschen, Natur und Umwelt mög-
lichst zu vermeiden, werden aufgrund von Planungskriterien Flächen für 
die Festlegung von Vorranggebieten ausgewählt, in denen Konflikte mit 
anderen raumbedeutsamen Nutzungen oder Funktionen möglichst gering 
sind. 

Im Zusammenhang mit der Ausweisung von Vorranggebieten Windener-
gienutzung wird davon ausgegangen, dass in den Bereichen der Gebiets-
festlegungen (in der Regel mindestens 25 ha) eine von der Größe des 
Vorranggebiets abhängige Anzahl an marktüblichen Windenergieanlagen 
errichtet und betrieben werden. 

Raumbezug der Festlegung und 
der Umweltwirkungen 

[Datensatz mit den Vorranggebieten 
und spezifischer Wirkraum abhängig 
vom Wirkfaktor und der Empfindlich-
keit der Schutzgüter] 

 

Ableitung umweltrelevanter Wirkungen 

Mit dem sTP Wind werden Vorranggebiete Windenergienutzung als beachtenspflichtige Ziele der Raumordnung 
mit innergebietlicher Wirkung festgelegt. Es kommen Gebiete in Betracht, in denen sich die Windenergienutzung 
gegenüber anderen raumbedeutsamen Nutzungen durchsetzen kann. Dabei sollen negative Auswirkungen auf 
die Schutzgüter der SUP soweit möglich vermieden und gemindert werden.  

Die Anlage und der Betrieb von Windenergieanlagen innerhalb von festgelegten Vorranggebieten sind dennoch 
mit umweltrelevanten Wirkungen verbunden ().  

In der Umweltprüfung werden bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren berücksichtigt.  

Baubedingte Wirkungen sind in der Regel temporärer Art. So kann es zeitweise zu erhöhtem Verkehrsaufkommen 
durch Baufahrzeuge kommen auch ist mit zusätzlichen Flächeninanspruchnahmen für Bau- und Lagerflächen zu 
rechnen.  

Anlagebedingte Wirkungen (dauerhaft) entstehen vorrangig im direkten Bereich der Windenergiestandorte aber 
auch in größerer Entfernung. Die Lage der einzelnen Anlagen lässt sich auf Ebene der Regionalplanung noch 
nicht abschließend ermitteln. Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter entstehen insbesondere durch die Flächen-
inanspruchnahme sowie visuelle Wirkungen der Anlagen im Raum.  

Betriebsbedingte Wirkungen (dauerhaft) entstehen durch Schallemissionen, Schattenwurf, visuelle Wirkungen, 
Barriere- und Scheuchwirkung der sich drehenden Rotoren. Im Havariefall kann es zu Schadstoffemissionen kom-
men. Die Abgrenzung des Umfeldes bzw. der Reichweite der Wirkfaktoren ist abhängig vom zu betrachtenden 
Schutzgutkriterium.  

Die Ermittlung und Bewertung von Umweltauswirkungen durch die regionalplanerische Festlegung von Vorrang-
gebieten Windenergienutzung erfolgt ebenengerecht. Eine abschließende Bewertung ist grundsätzlich erst im 
Rahmen der Genehmigungsplanung mit Festlegung der einzelnen Anlagenstandorte möglich. 

Umweltauswirkungen möglich? Ja Raumbezug? Ja Wahrscheinlichkeit? Hoch 
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Umweltprüfung Stufe 2:  
Abschätzung der Auswirkungen auf die Schutzgüter  

Schutzgut Betrof-
fenheit 

Mögliche Auswirkung 

Menschen, ein-
schließlich 
menschlicher Ge-
sundheit 

 

 

 

Baubedingte Wirkungen 

Beeinträchtigungen durch Lärm- und Staubemissionen des Bauverkehrs (zeitlich be-
grenztes erhöhtes Verkehrsaufkommen), Störung der Erholungsfunktion durch die 
Emissionen des erhöhten Verkehrsaufkommens 

 

 

Anlagebedingte Wirkungen: 

Optisch bedrängende Wirkung 

 

Betriebsbedingte Wirkungen: 

Negative Auswirkungen durch Lärmemissionen im Anlagenbetrieb, Beeinträchtigun-
gen durch Schattenwurf (periodische hell-dunkel Schwankung aufgrund der Drehbe-
wegung) und Lichtemissionen (nächtliche Befeuerung) sowie visuelle Beeinträchti-
gungen durch Drehbewegung der Rotoren und technische Überprägung der Land-
schaft und Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

Tiere, Pflanzen, 
biologische Viel-
falt (inkl. Natura 
2000 und Arten-
schutz) 

 

Baubedingte Wirkungen 

(Temporärer) Verlust von Lebensräumen durch Flächeninanspruchnahme (Boden-
versiegelung oder -verdichtung, Vegetationsbeseitigung und Rodung) während der 
Bauphase, (temporärer) Lebensraumverlust durch Störung empfindlicher Arten auf-
grund der Bautätigkeit 

 

Anlagebedingte Wirkungen: 

Verlust von Lebensräumen durch Flächeninanspruchnahme (Bodenversiegelung, 
Vegetationsbeseitigung und Rodung) Beeinträchtigungen von Austauschbeziehun-
gen durch Barrierewirkungen 

 

Betriebsbedingte Wirkungen: 

Störungen empfindlicher Arten durch Lärmemissionen, visuelle Effekte, Erschütte-
rungen. Individuenverluste durch Kollisionen an sich drehenden Rotoren (Barriere- 
und Störwirkungen)  

Fläche 
 

Baubedingte Wirkungen:  

(Temporäre) Flächeninanspruchnahme für Bau- und Lagerflächen  

 
Anlagebedingte Wirkungen:  

Direkte Flächeninanspruchnahme der einzelnen WEA  

Boden 

 

Baubedingte Wirkungen:  

(Temporäre) Flächeninanspruchnahme für Bau- und Lagerflächen und Zuwegung 
(Bodenversiegelung, Bodenverdichtung), Verunreinigung des Bodens durch Bau-
fahrzeuge 

 

 

 

Anlagebedingte Wirkungen: 

Verlust der natürlichen Bodenfunktionen durch Flächeninanspruchnahme (Bodenver-
siegelung), Veränderungen der Bodenstruktur im Bereich der Zuwegungen, Beein-
trächtigung der Lebensraumfunktion durch Flächenentzug, Verunreinigung des Bo-
dens bei Havarien 

 

 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Stoffeinträge in den Boden durch Austritt von Betriebsmitteln 

Wasser 

 

Baubedingte Wirkungen 

Verunreinigung des Grundwasserkörpers oder von Gewässern durch Schadstof-
femissionen von Baufahrzeugen 

 
Betriebsbedingte Wirkungen: 

Verunreinigung des Grundwasserkörpers oder von Gewässern durch Havarien 
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Luft 
 

Baubedingte Wirkungen: 

Lokale Luftverschmutzung durch Staubbildung und Abgase während der Bautätigkeit 

Klima 
 

Anlagebedingte Wirkungen: 

Lokalklimatische Veränderungen (z.B. bei WEA im Wald) 

 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Vermeidung und Verminderung des Ausstoßes klimawirksamer Treibhausgase durch 
klimaneutrale Energieversorgung  

Landschaft 

 

Anlagebedingte Wirkungen: 

Veränderung des Landschaftsbildes und des Erholungswerts der Landschaft durch 
technische Überprägung 

 

Betriebsbedingte Wirkungen: 

Visuelle Störungen durch die Drehbewegung der Rotoren, Störung der Erholungs-
funktion durch Lärm-, Lichtemissionen und Schattenwurf 

Kultur- und Sach-
güter 

  

 

 

 

 

 

Überlagerung mit anderen raumordnerischen Festlegungen 

Anlagebedingte Wirkungen: 

Beeinträchtigung von Bodendenkmalen durch Flächeninanspruchnahme, Beein-
trächtigungen durch Technisierung von Umgebungsschutzbereichen zu Baudenkma-
len, technischen Denkmalen und Gartendenkmalen 

Verlust der natürlichen Bodenfunktionen durch Flächeninanspruchnahme (Bodenver-
siegelung) 

 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Beeinträchtigungen durch Technisierung von Umgebungsschutzbereichen zu Bau-
denkmalen, technischen Denkmalen und Gartendenkmalen 

Vertiefende raumbezogene Umweltfolgenabschätzung erforderlich und möglich? Ja 

Mit der räumlichen Festlegung von Vorranggebieten Windenergienutzung wird im Rahmen der 

SUP eine vertiefende raumbezogene Prognose der nachteiligen Umweltauswirkungen vorge-

nommen. Entsprechend wird für die Schutzgüter nach § 8 Abs. 1 ROG ermittelt, ob durch die 

Festlegungsflächen ein Konflikt auf den nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebenen 

ausgelöst werden kann.  

7 Alternativenprüfung 

Gemäß Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 ROG sind neben der Beschreibung und Bewertung der Um-

weltauswirkungen Angaben zu in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 

zu machen, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbereich des Raumordnungsplans zu 

berücksichtigen sind. 

Im Zuge der Umweltprüfung für das sTP Wind werden für die, aufgrund der prognostizierten 

voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen, vertieft zu prüfende Vorranggebiete Wind-

energienutzung, anderweitige Planungsmöglichkeiten geprüft und innerhalb des Prüfbogens 

dokumentiert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bereits im Zuge des Planungsprozesses bzw. 

der Ermittlung der Lage sowie der Abgrenzung der Planfestlegungen neben der Eignung des 

Raumes für die bestimmte Nutzung auch umweltbezogene Kriterien herangezogen werden, 

um nachteilige Umweltauswirkungen möglichst gering zu halten. 
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8 Berücksichtigung von Auswirkungen der Planfestlegung 

auf Natura-2000-Gebiete und Artenschutzbelange 

8.1 Natura-2000-Verträglichkeitsabschätzung 

Bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Raumordnungsplänen ist ge-

mäß § 7 Abs. 6 und 7 ROG zu überprüfen, ob diese mit den Erhaltungszielen oder dem Schutz-

zweck maßgeblichen Bestandteilen von Natura-2000-Gebieten verträglich sind.  

Aufgrund dieser rechtlichen Vorgaben werden die geplanten sTP Wind hinsichtlich erheblicher 

Auswirkungen auf Gebiete des europäischen Netzes Natura 2000 geprüft. Dabei wird von er-

heblichen Umweltauswirkungen ausgegangen, wenn aus der Planfestlegung Wirkungen re-

sultieren, die in Art, Intensität und Reichweite geeignet sind, die für die Erhaltungsziele maß-

geblichen Bestandteile eines Gebietes erheblich zu beeinträchtigen. Sofern ein Natura-2000-

Gebiet durch wirkrelevante Planfestlegungen in Anspruch genommen wird oder sich im Wirk-

raum der Planfestlegung befindet, erfolgt eine Natura-2000-Vorprüfung für die betreffende 

Planfestlegung. In der Vorprüfung wird unter Berücksichtigung der Erhaltungsziele des be-

troffenen Natura-2000-Gebietes sowie anhand einer Worst-Case-Betrachtung möglicher von 

der Planfestlegung ausgehender Wirkungen beurteilt, ob erhebliche Beeinträchtigungen des 

Gebietes ausgeschlossen werden können. Das gleiche gilt für den Fall, dass sich der betref-

fende Wirkraum der Festlegung mit Funktionen außerhalb der Natura-2000-Gebiete (z.B. 

Wanderkorridore) überlagert, die für die Erhaltungsziele der Gebiete von Bedeutung sind.  

Für den Fall, dass erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Natura-2000-Ge-

bietes in der Vorprüfung nicht ausgeschlossen werden können, sind die Planfestlegungen hin-

sichtlich alternativer Standorte zu modifizieren oder es ist eine Natura-2000-Verträglichkeits-

prüfung durchzuführen. Abhängig vom Ergebnis sind ggf. die Voraussetzungen für eine Ab-

weichung nach § 34 Abs. 3 BNatSchG darzulegen. 

An der bisherigen Einschätzung, dass Natura-2000-Gebiete nicht für die Errichtung von Wind-

energieanlagen vorgesehen werden sollen, wird festgehalten. 

Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass Planfestlegungen von außen in Natura-

2000-Gebiete hineinwirken und somit zu Konflikten mit den Erhaltungszielen oder dem Schutz-

zweck führen können. Auch besteht die Möglichkeit, dass der Schutzgegenstand von Funkti-

onen außerhalb des Natura-2000-Gebietes abhängig ist. Dies gilt insbesondere für mobile Ar-

ten (z.B. Vögel und Fledermäuse) oder auch für gewässergebundene oder wandernde Arten. 

Diese Funktionen für das Netz Natura 2000 können möglicherweise durch die Planfestlegung 

beeinträchtigt werden. Somit können grundsätzlich auch Planfestlegungen außerhalb von Na-

tura-2000-Gebieten geeignet sein zu erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgegenstands 

zu führen, so dass sie ggf. einer entsprechenden Prüfung zu unterziehen sind.  

Wirkpfade, die bei der Ausweisung von Vorranggebieten Windenergienutzung außerhalb von 

Natura-2000-Gebieten zu Konflikten mit den Erhaltungszielen führen können, sind insbeson-

dere:  

- Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen mobiler Arten durch Barrierewirkungen, 
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- Habitatverlust durch Scheuchwirkung, 

- Individuenverluste durch Kollisionen an sich drehenden Rotoren (Barriere- und Störwirkun-

gen). 

Im Rahmen der Vorprüfung werden alle in VSG als Zielarten definierten Vogelarten berück-

sichtigt. Für FFH-Gebiete, deren Erhaltungsziele den Schutz von Fledermauslebensräumen 

umfasst, wird geprüft, ob eine Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung im Zusammenhang mit der 

Festlegung von Vorranggebieten Windenergienutzung erforderlich ist.  

8.2 Belange des Artenschutzes 

Neben den Belangen des Netzes Natura 2000 sind im Rahmen von Planungs- und Zulas-

sungsverfahren auch weitere artenschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen. Dies umfasst 

eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für 

die geschützten Arten nach Anhang IV der FFH-RL und Art. 1 VS-RL bzw. die Prüfung, ob die 

Voraussetzungen für eine artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 Abs. 7 in Verbindung 

mit § 45b Abs. 8 BNatSchG vorliegen. 

Im Rahmen der Umweltprüfung werden die Belange des Artenschutzes über die Prüfkriterien 

zu den Schutzgütern „Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt (inkl. Natura 2000 und Artenschutz)“ 

abgebildet (vgl. Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). In der vertie-

fenden Stufe 3 der Umweltprüfung werden potenziell erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 

die Belange des Artenschutzes für die einzelnen Flächenfestlegungen ermittelt und bewertet.  

Lassen sich im Rahmen der Stufe 3 der Umweltprüfung potenzielle artenschutzrechtliche Kon-

flikte der im sTP Wind vorgesehenen Flächenfestlegung feststellen, können diese möglicher-

weise durch Anpassung der Flächenzuschnitte vermieden werden. Auch im Rahmen der nach-

gelagerten Planungs- und Genehmigungsverfahren ist die Bewältigung artenschutzrechtlicher 

Konflikte denkbar, indem z.B. durch spezifische Anlagenkonfigurationen (Windenergienut-

zung) oder Ausgestaltungen der Nutzung, Lebensräume der streng geschützten Arten ausge-

spart werden.  

Datenermittlung und Brutvogelkartierungen im Landkreis  

Auf Grundlage der Ergebnisse der Abstimmung mit der Naturschutzbehörde des Landkreis 

Hildesheim und weiteren Ornitholog:innen wurde die Vorgehensweise der Datenermittlung 

und avifaunistischen Kartierungen für den Umweltbericht mit dem AG festgelegt.  

Das umfasst die zu untersuchenden Flächen und durchzuführenden Bestandserfassungen, 

insbesondere hinsichtlich der vorkommenden kollisionsgefährdeten Brutvogelarten gemäß 

BNatSchG und weiterer landesweit als windenergiesensibel definierter Vogelarten. Darauf auf-

bauend wurde das Untersuchungsprogramm festgelegt und die erforderlichen Kartierungen 

u.a. orientiert am „Leitfaden zur Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Geneh-

migung von Windenergieanlagen in Niedersachsen“ (2016) von März bis Juli 2024 durchge-

führt.  

Üblicherweise werden bei der Ausweisung von Gebieten für die Windenergienutzung auf der 

Ebene der Regionalplanung keine separaten Erfassungen durchgeführt, sondern vorhandene 
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Daten zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes herangezogen. Durch 

§ 6 WindBG kann zukünftig auf Genehmigungsebene u.a. die artenschutzrechtliche Prüfung 

entfallen. Dadurch ergeben sich erhöhte Anforderungen an die SUP bei der Ausweisung von 

Windenergiegebieten. Diesen Anforderungen wird bei der Umweltprüfung des sTP Wind mit 

den avifaunistischen Erfassungen im Brutjahr 2024 auf den bereits ermittelten Potenzialflä-

chen für die Windenergienutzung begegnet. 

Das zu untersuchende Artenspektrum, die Anzahl der Begehungen sowie die anzuwendenden 

Erfassungsmethoden unterliegen dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und hängen im Einzel-

fall insbesondere von der Größe und Lage des Untersuchungsraums sowie dessen naturräum-

licher Ausstattung und den artspezifischen Erfordernissen ab. Die abschließende Abgrenzung 

des Untersuchungsraumes bzw. seiner Teilflächen erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse 

der Potenzialflächenanalyse für die Windenergienutzung. 

9 Darlegung von geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-

ringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkun-

gen 

Gemäß Nr. 2c der Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 ROG sind neben der Beschreibung und Bewertung 

der Umweltauswirkungen Angaben zu geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 

und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen zu machen. Aufgrund von § 6 WindBG 

kann in ausgewiesenen Windenergiegebieten auf die Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung und einer differenzierten artenschutzrechtlichen Untersuchung auf der Genehmi-

gungsebene verzichtet werden. Entsprechend sind bereits auf Ebene der Regionalplanung 

hinreichend konkrete Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung oder zum Ausgleich der 

im Rahmen der Umweltprüfung nachgewiesenen nachteiligen Auswirkungen darzustellen. 

Diese werden in nachgeordneten Zulassungsverfahren, insbesondere im Rahmen der Ein-

griffsregelung konkret festgelegt. 

10 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung 

Gemäß § 8 Abs. 4 Satz 1 ROG sind auf Grundlage der in der zusammenfassenden Erklärung 

nach § 10 Abs. 3 ROG genannten Überwachungsmaßnahmen die erheblichen Auswirkungen 

der Durchführung der Raumordnungspläne auf die Umwelt zu überwachen. Zweck der Über-

wachung ist, unter anderem frühzeitig unvorhergesehene negative Auswirkungen zu ermitteln 

und in der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.  

Die Überwachung sollte sich auf die erheblichen Auswirkungen des Plans auf die Umwelt be-

ziehen. Für die Überwachung der Umweltauswirkungen der Durchführung des sTP Wind wer-

den Indikatoren benannt, welche die im Umweltbericht prognostizierten erheblichen Auswir-

kungen und ggf. Unzulänglichkeiten der Prognosen erfassen. Die Überwachung muss ent-

sprechend an den Inhalt und Detaillierungsgrad des RROP ausgestaltet werden. Zudem ist 

bei der Auswahl der Monitoringindikatoren zu berücksichtigen, dass möglichst ein Rückgriff 
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auf vorhandene Überwachungsmechanismen erfolgen kann, um Doppelarbeit zu vermeiden 

(bspw. Monitoring im Rahmen der FFH- oder WRRL). 
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